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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, 
weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 



Liebe Bauinteressierte im Baugebiet �Anwandeweg� 
im Stadtteil Nilkheim,

das Baugebiet �Anwandeweg� im Stadtteil Nilkheim 
ist nach der Umnutzung der ehemaligen amerikani-
schen Militär�ächen das größte Neubaugebiet, das die 
Stadt Aschaffenburg für den Wohnungsbau ausge-
wiesen hat und nun in Angriff nimmt. Es wird den 
Stadtteil Nilkheim vervollständigen und aus Nilkheim 
einen Stadtteil mit etwa 8000 Einwohnern machen. Ein 
großer Entwicklungsschub für Nilkheim, der dauerhaft 
die sozialen, kulturellen und Versorgungsinfrastruktu-
ren stabilisieren wird.
In dieser Bau�bel wollen wir Ihnen die Entste-
hungsgeschichte, die städtebaulichen Ziele und 
die Rahmenbedingungen für das Bauen im Gebiet 
�Anwandeweg� nahebringen und erläutern. Die Stadt 
Aschaffenburg will damit allen am Neubaugebiet Inte-
ressierten eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe 
an die Hand geben. Dabei geht es auch darum, die 
städtebaulichen, sozialen und ökologischen Ideen und 
Ziele zu vermitteln und für diese zu werben. Werden 
diese auch im Verlauf des Baugeschehens beachtet 
und mit Leben gefüllt, verleihen sie dem Neubaugebiet 
Charakter und Identität - und so wird eine verstärkte 
Identi�kation der Bewohner mit dem Neubaugebiet 
möglich. Hier soll ein Stadtteil wachsen, in dem 
sich ein gelingendes soziales Miteinander unter den 
Bewohnerinnen und Bewohnern einstellt - eingebettet 
in ein bauliches und architektonisches Erscheinungs-
bild, das den dort wohnenden Menschen gefällt. Das 
neue Baugebiet Anwandeweg soll zeigen, dass der 
Einzelne und die Gemeinschaft Verantwortung für den 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen übernehmen.

Diese Broschüre soll hauptsächlich die im Baugebiet 
geltenden baurechtlichen Regelungen auch für Laien 
anschaulich und verständlich erklären und ergän-
zend beispielhaft Handlungsempfehlungen und 
Lösungsmöglichkeiten für einzelne Fragen der Grund-
stücksnutzung und -bebauung aufzeigen, wie z.B. zur 
Dachgestaltung, zur Errichtung von Pkw-Stellplätzen, 
zur Gartengestaltung und Grundstücksbegrünung, 
zum Umgang mit Niederschlagswasser oder zur Ener-
gie- und Wärmeversorgung etc..

GELEITWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS 
KLAUS HERZOG

Oberbürgermeister Klaus Herzog

Natürlich wird diese Bau�bel nicht alle aufkommenden 
Fragen zum Neubaugebiet beantworten können. Soll-
ten Sie also weiteren Beratungsbedarf haben, wenden 
Sie sich bitte an die jeweiligen ˜mter und Ansprech-
partner aus dem Verzeichnis im letzten Abschnitt 
(Kapitel VII) dieser Broschüre.
Allen, die in Nilkheim im Anwandeweg bauen und 
leben werden, wünsche ich gutes Gelingen beim 
Bauen und alles Gute am neuen Wohnort - seien Sie 
herzlich willkommen im Stadtteil Nilkheim!

Klaus Herzog
Oberbürgermeister
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Die Baufibel erläutert Bauherren die 
wesentlichen Anforderungen des 
Bebauungsplanes.

Beim Bau eines Gebäudes drängen sich Bauherren 
eine Vielzahl an Fragen auf. Wie möchte ich wohnen? 
In welchem Stil soll mein Haus gebaut sein? Wie groß 
muss es sein, um allen Ansprüchen zu genügen? Zu 
gestalterischen Fragen, bei denen die meisten Bauher-
ren bereits teilweise ihre persönlichen Vorstellungen 
haben, kommen plötzlich technische und baurecht-
liche Anforderungen. Dies kann Bauträger vor eine 
unerwartete Aufgabe stellen. 
Die �Bau�bel Anwandeweg� erläutert privaten 
Bauherren und Bauträgern die planungsrechtlichen 
und technischen Anforderungen für das jeweilige 
Grundstück. Die Bau�bel schafft eine Übersicht, die 
die einzelnen Punkte verständlich und auf das Wesent-
liche reduziert erklärt. Die einzelnen Gebiete werden 
herausgegriffen und genauer erläutert, um Bauherren 
und Bauträgern nur die für sie relevanten Anforde-
rungen näherzubringen. Die Bau�bel beruht in erster 
Linie auf den rechtsverbindlichen Festlegungen des 
Bebauungsplanes 07/06 �Anwandeweg�. Ergänzend 
kommen Anforderungen externer Fachbereiche hinzu. 
Dabei handelt es sich unter anderem um Artenschutz, 
Energieversorgung, Möglichkeiten der Entwässe-
rung, Straßenplanung und Abfallentsorgung. Die 
Komplexität der einzelnen Punkte wird in der Bau�bel 
�Anwandeweg� umrissen, auf das Wesentliche redu-
ziert und verständlich erläutert. 

DIE �BAUFIBEL ANWANDEWEG�
� WAS, WOZU UND FÜR WEN?



I.

7

PLANUNGSIDEE UND -GESCHICHTE DES 
BEBAUUNGSPLANGEBIETS �ANWANDEWEG�

Für die Stadt Aschaffenburg wurde im Rahmen 
einer Wohnbau�ächenbedarfsprognose ermittelt, 
dass bis zum Jahre 2030 mit einem Bedarf an 4000 
neuen Wohnungen zu rechnen ist. Dies setzt sich auf 
Grundlage eines prognostizierten leichten Bevölke-
rungszuwachses, aus dem stetigen Wachstum der 
Wohn�äche pro Kopf und der Zunahme der Ein- bis 
Zwei- Personen-Haushalte zusammen. Das Bebau-
ungsplangebiet �Anwandeweg� liegt im östlichen 
Teil des Aschaffenburger Stadtteils Nilkheim. Das 
Gebiet ist 27 ha groß und es werden dort nach 
Fertigstellung ca. 750 neue Wohnungen, in Ein- und 

Zwei-Familienhäusern und in Geschosswohnungs-
bauten, für insgesamt ca. 1.800 Bewohnerinnen und 
Bewohner entstehen. 

Das Bebauungsplangebiet be�ndet sich in einer sehr 
guten Lage. Durch die Kleine Schönbuschallee ist es, 
über den Main hinweg, direkt an die Aschaffenbur-
ger Innenstadt angeschlossen. Der Park Schönbusch 
ist in wenigen Minuten fußläu�g erreichen. Das 
Gebiet zeigt sich zurzeit als große, unbebaute Fläche 
innerhalb des Mainbogens. Bereits im Rahmen des 
Wirtschaftsplans von 1957 war die Fläche als 

Lage des Bebauungsplangebiets Anwandeweg innerhalb Aschaffenburgs ' planquadrat

Main

BEBAUUNGS-
PLANGEBIET

Hauptbahnhof

Damm

Altstadt

Nilkheim

Leider

Schweinheim
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Planungswerkstatt Nilkheim / Foto ' Stadtplanungsamt AB

Wohnsiedlung angedacht. Ende der 1990er Jahre 
erarbeitete das Stadtplanungsamt Aschaffenburg erste 
Konzepte in Form von städtebaulichen Rahmenplä-
nen. In den öffentlichen Beratungen über diese Pläne 
wurden allerdings gegensätzliche Standpunkte einge-
nommen; besonders in Bezug auf die Verkehrsführung 
und die Siedlungsdichte. Daher hatte das Stadt-
planungsamt im November 2003 dem Stadtrat ein 
zweistu�ges Verfahren vorgeschlagen, in welches die 
Planungsbetroffenen frühzeitig eingebunden wurden.
Nachdem die Verwaltung ein detailliertes Konzept 
über Form, Ablauf und Ergebniserwartung erarbeitet 
hatte, beschloss der Stadtrat im Februar 2004, eine 
Planungswerkstatt zu initiieren. In dieser sollte ein 
über die jeweiligen Einzelinteressen hinausgehender 
Konsens bezüglich der städtebaulichen Grundprin-
zipien des neuen Bebauungsplangebietes erzielt 
werden. Arbeitsgruppen bestehend aus Nilkheimer 
Bürgern, Grundeigentümern, sonstigen von der 
Planung berührte Interessengruppen, Stadträten und 
Sachverständigen der Stadtverwaltung erarbeiteten 
gemeinsame Ziele für die Wohngebietsentwicklung. 
In der �Planungswerkstatt Nilkheim� arbeiteten unter 
professioneller, externer Moderation rund 70 Teilneh-
mer. Es wurden mehrere Workshops veranstaltet und 
dabei grundlegende räumliche und städtebauliche 
Anforderungen an die Stadtteilerweiterung festge-
legt. Im Plangebiet wurden die Chancen erkannt, den 
Status Nilkheims als attraktiven Stadtteil mit bedarfs-
gerechter privater und öffentlicher Infrastruktur zu 
sichern und weiterzuentwickeln. Dazu bedurfte es 
zunächst einer Reihe grundsätzlicher städtebaulicher 
Leitvorstellungen, welche in Form von 15 Grundsätzen 
für eine Siedlungsentwicklung am �Anwandeweg� 
formuliert wurden:

1.	 Sozial durchmischte Bewohnerstruktur
2.	 Zentrum Geschwister-Scholl-Platz
3.	 Keine Blockbebauung
4.	 Familienfreundliches Nilkheim
5.	 Infrastruktur Schule � Kindergarten
6.	 Platz für Kinder und Jugendliche
7.	 Altengerechtes Wohnen
8.	 Viel Grün in Nilkheim
9.	 Vorrangig ökologisches Bauen
10.	 Möglichkeiten zur Integration
11.	 Gewerbe und Wohnen
12.	 Verkehrsreduzierung, - beruhigung
13.	 Lärmschutz achten

14.	 Identitätsstiftende Elemente
15.	 Bedarfsgerechte Erschließung
Der Stadtrat billigte diese Grundsätze. Auf ihrer 
Grundlage wurde im Jahre 2010 ein städtebaulicher 
Ideenwettbewerb ausgelobt, aus dem das Dresdner 
Büro �Schellenberg und Bäumler GmbH� als Sieger 
hervorging. 

Auf der ca. 6,5 Hektar großen Fläche, auf der das 
Bebauungsplangebiet �Anwandeweg� entsteht, 
befanden sich bisher noch brachgefallene Garten-
grundstücke und ausgedehnte Streuobstwiesen. 
Das Konzept des Siegerentwurfs nahm diese 
Streuobstwiesen auf und integrierte sie in Teilen in 
den Bebauungsplan für das Gebiet �Anwandeweg�. 
Dies verleiht der Fläche einen besonderen Charakter 
und einen hohen Naherholungswert. Im Zentrum 
des Gebietes wird eine große Park�äche entstehen. 
Das Bebauungsplangebiet �Anwandeweg� ist in 
vier Gebiete unterteilt (drei Teilbaugebiete und ein 
Stadtteilzentrum), welche direkte Zugänge zur zent-
ralen Park�äche besitzen. Im Stadtteilzentrum gibt es 
soziale Angebote, welche den Gemeinschaftscharakter 
des Bebauungsplangebiets �Anwandeweg� und den 
der umliegenden, bestehenden Wohngebiete stärken. 
Ein sozialer, ökonomischer, ökologisch nachhaltiger 
und umweltschonender Städtebau ist die Grund-
lage der gesamten Planung. Das Ziel besteht darin, 
sowohl im Hochbau wie Städtebau Ressourcen 
zu schonen. Auf städtebaulicher Ebene wurde ein 
kurzes und attraktives Wegesystem entwickelt. Die 
für den täglichen Bedarf wichtige Nahversorgung 
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Wettbewerbsergebnis ' Schellenberg und Bäumler

ist fußläu�g zu erreichen und führt zu einer Verrin-
gerung des Verkehrsaufkommens. Es besteht eine 
gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die 
Anordnung und Ausrichtung der Gebäude berück-
sichtigt solare und energetische Belange. Im gesamten 
Baugebiet wurde auf großzügige private und öffent-
liche Freiräume geachtet, auf denen das anfallende 
Niederschlagswasser versickern kann. Um eine große 
Flexibilität zu schaffen, wurde ein möglichst breites 
Angebot an Haus- und Wohnungstypen und Grund-
stücksgrößen aufgestellt. Das Bebauungsplangebiet 
�Anwandeweg� wird in mehreren Bauabschnitten 
erschlossen.

Schellenberg + Bäumler
Architekten GmbH

Wettbewerbsentwurf Lageplan

01.10.2010
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Ausschnitt Bebauungsplan Anwandeweg ' Stadtplanungsamt AB

DER BEBAUUNGSPLAN 

Der Bebauungsplan stellt eines der wichtigsten 
Planungsinstrumente für eine Gemeinde dar. Er dient 
der Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und 
wird meist für bestimmte Teilgebiete einer Gemeinde 
aufgestellt. Der Bebauungsplan regelt das Baurecht für 
die einzelnen Grundstücke des jeweiligen Geltungs-
bereiches und ist damit ein gezeichnetes Ortsgesetz. 
Beispielsweise wird vorgegeben, welche Nutzungen 
auf dem Grundstück erlaubt sind, welche Kubatur das 
Gebäude besitzen darf. Weiterhin enthält der Bebau-
ungsplan Regelungen hinsichtlich der Höhe, der Fläche 
und der Dachform des Gebäudes, ob das Gebäude 
entlang der Grundstücksgrenze gebaut werden darf 
oder nicht, an welcher Stelle die Kraftfahrzeuge 
abgestellt werden dürfen und vieles mehr. Außerdem 
legt der Bebauungsplan fest, an welcher Stelle Flächen 
für den allgemeinen täglichen Bedarf, öffentliche 
Verkehrs�ächen, Versorgungs�ächen, Flächen für 
Abwasserleitungen sowie Flächen und Maßnahmen 
zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft sein 
werden. 
Rechtsgrundlage für den Bebauungsplan ist das 
Baugesetzbuch (BauGB). Bebauungspläne bestehen 
aus zwei Teilen: einer Planzeichnung und einem 
Textteil mit Festsetzungen. Zusätzlich ist eine Begrün-
dung mit einem Umweltbericht beizufügen, welche 
die wesentlichen Inhalte und Ziele des Planes wieder-
gibt. Die Begründung erläutert umfangreich, auf 
welchen Grundlagen und welchen Zusammenhängen 

die Planung beruht. Gemäß § 1 (5) BauGB sollen 
Bebauungspläne eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung gewährleisten, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen 
auch in Verantwortung gegenüber künftigen Gene-
rationen miteinander in Einklang bringt. Es wird 
damit sichergestellt, dass die neue Bebauung dem 
Wohl der Allgemeinheit, unter Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse, dient. Der Bebauungsplan soll dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln. Ergänzend sollen Klimaschutz und Klima-
anpassung gefördert sowie die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild erhalten und 
entwickelt werden. Die Gemeinde beschließt Bebau-
ungspläne als Satzung. Damit sind sie für alle Bürger 
unmittelbar geltendes Recht.

Der Bebauungsplan regelt das Baurecht für 
die einzelnen Grundstücke. 
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Auf den einzelnen Grundstücken innerhalb des Bebau-
ungsplangebiets �Anwandeweg� gibt es Vorschriften, 
die zu beachten sind. Diese sind zum größten Teil im 
Bebauungsplan enthalten, doch gibt es ergänzende 
Regeln, welche sich auf die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) oder die Bayerische Bauordnung (BayBO) 
beziehen. Die wichtigsten Punkte sind nachfolgend 
aufgeführt: 
1. Art der Nutzung 
2. Größe des Gebäudes
3. Anteil der Frei�äche: 
Es wird festgelegt, wie groß der Anteil an unversie-
gelter Frei�äche sein muss, um zu gewährleisten, dass 
die Baugebiete durchgrünt sind. Zudem soll  genü-
gend Regenwasser natürlich über die Erde versickern 
können und ein angenehmes Mikroklima herrschen. 
4. Ausrichtung und Dachform der Gebäude
5. Kraftfahrzeug-Stellplätze:  
In Bauordnung und Baunutzungsverordnung gibt es 

Regelungen, an welcher Stelle Stellplätze und Garagen 
errichtet werden dürfen. Ergänzend wird die Anzahl 
der Auto-Stellplätze durch die Stellplatzsatzung der 
Stadt Aschaffenburg bestimmt. 
6. Abstände zu öffentlichen Flächen und zu den 
Nachbargrundstücken

In der Bau�bel �Anwandeweg� wird erläutert, welche 
Vorschriften auf welchem Grundstück einzuhalten 
sind.

BAURECHTLICH ZU BEACHTENDE 
VORSCHRIFTEN

Luftbild Bestand ' Stadtplanungsamt AB / Nürnberg Luftbild, Hajo Dietz
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II. DAS NeUBAUGeBieT „ANWANdeWeG“
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Baugebiet Anwandeweg, Luftbild Geobasisdaten ' Stadtpla-
nungsamt AB / Bayerische Vermessungsverwaltung

Städtebauliche Idee des Planentwurfs für das Nilk-
heimer Bebauungsplangebiet �Anwandeweg� ist die 
Aufteilung in drei unterschiedliche Teilbaugebiete, 
ergänzt um eine Erweiterung des Stadtteilzentrums 
Geschwister-Scholl-Platz mit Platzanlage und gruppiert 
um einen großzügigen, das gesamte Gebiet durchzie-
henden Freiraum.
Wichtiges Ziel der Gesamtplanung ist ein möglichst 
nachhaltiger und umweltschonender Städtebau: 
Beispielsweise wird der Bau von Häusern angestrebt, 
die aufgrund ihrer Ausrichtung und Anordnung güns-
tige Bedingungen für einen geringen Energie- und 
Ressourcenverbrauch sowie für die Nutzung von Sola-
renergie ermöglichen und die durch die Nutzung oder 
Versickerung des im Gebiet anfallenden Niederschlags-
wassers den natürlichen Wasserkreislauf möglichst 
wenig belasten. Die Planung für das Bebauungsplan-
gebiet begünstigt weiterhin ein �ächensparendes 
Bauen in maßvoller Verdichtung. Sparsame Flächen 
für die Erschließungsstraßen und viele kurze und 
attraktive Wegebeziehungen für Fußgänger und 
Radfahrer begünstigen alltägliche Besorgungen ohne 
Kraftfahrzeug. Durch die Ausstattung des Baugebiets 
mit zusätzlichen Bushaltestellen werden die Voraus-
setzungen für eine verbesserte Anbindung an den 
Buslinienverkehr geschaffen. 
Innerhalb des Grünzuges, der das Plangebiet prägt 
und sich hauptsächlich beidseits des Anwandewegs 
vom Stadtteilzentrum bis zur Kleinen Schönbuschal-
lee erstreckt, werden vorhandene Streuobstwiesen 
zumindest teilweise erhalten und bleiben somit 
ortsbildprägender und naturschutzrechtlich bedeut-
samer Teil der neuen Stadtlandschaft. Dieser Grünzug 
bietet sowohl eine gestaltete und von der Bevölkerung 
wohnungsnah nutzbare Parkanlage mit Bolzplatz, 
Spielplatz und Freibereich für Jugendliche, als auch 
naturnahe Grün- und Gehölz�ächen sowie mehrere 
Geländesenken, auf deren Wiesen im Gebiet anfal-
lendes Niederschlagswasser gesammelt und versickert 
wird.
Gemeinsam mit dem neuen Park bildet das erwei-
terte Stadtteilzentrum in Ergänzung mit dem 
Geschwister-Scholl-Platz räumlich und funktional 
die Mitte Nilkheims. Hier können und sollen ergän-
zende Nahversorgungseinrichtungen, Gastronomie, 
öffentliche, soziale und kulturelle Angebote, wie z.B. 
ein Kindergarten oder eine Tagesp�ege für ältere 

ST˜DTEBAULICHE IDEE UND GESAMTKONZEPT

Menschen, sowie zusätzliche Wohnungen, den Mittel-
punkt Nilkheims stärken und beleben.
In den drei unterschiedlich großen Teilbaugebieten des 
Bebauungsplangebietes steht ein breites Spektrum an 
Grundstücksgrößen und Haustypen für zukünftig rund 
1800 Bewohner zur Verfügung. Jedes der drei Teilbau-
gebiete, die mit historischen Flurnamen �Im grünen 
Häuschen�, �Büschelschesäcker� und �Mittlere 
Anwande� bezeichnet sind, weist eigene Gestal-
tungsmerkmale hinsichtlich Straßenraum, Freiraum 
und Bebauung auf. Auch innerhalb der einzelnen 
Teilbaugebiete sorgen eine ganze Reihe kleinerer, 
wohnungsnaher Freiräume und Grün�ächen (z. B. 
Quartiersplätze) für eine Au�ockerung und Durchgrü-
nung der teils auch dichter bebauten Stadtlandschaft 
und gewährleisten ein angenehmes und hochwer-
tiges Wohnumfeld. Viele Baugrundstücke grenzen 
unmittelbar an öffentliche Grün�ächen und verfügen 
somit über einen direkten Zugang zum öffentlichen 
Freiraum.
In Kapitel 3 dieser Broschüre werden die jeweiligen 
Teilbaugebiete, mit ihren Besonderheiten und Vorga-
ben, näher erläutert.
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Ausschnitt Bebauungsplan ' Stadtplanungsamt AB

Die Straßen und Wege im Bebauungsplange-
biet Anwandeweg sind auf eine bedarfsgerechte 
Erschließung, mit besonderem Augenmerk auf die 
Vermeidung von unnötigem und gebietsfremdem 
Kfz-Verkehr, ausgelegt. Alle Teilbaugebiete sind über 
ein abgestuftes Straßen- und Wegesystem gut zu 
erreichen: Die Haupterschließung der Teilbaugebiete 
erfolgt über den Ahornweg und die Verlängerung der 
Jean-Stock-Straße. Ahornweg und Jean-Stock-Straße 
werden nur über eine �Busschleuse� miteinander 
verbunden; das bedeutet, dass dieser Straßenzug in 
einem Teilstück ausschließlich von Bussen sowie von 
Fußgängern und Radfahrern benutzt werden kann 
und ein Durchfahren mit privaten Kraftfahrzeugen 
nicht möglich ist. Vom Ahornweg und der Jean-
Stock-Straße zweigen schmalere verkehrsberuhigte 
Stichstraßen in die Wohngebiete ab, die für die 
Erschließung der einzelnen Grundstücke sorgen. Diese 
verkehrsberuhigten Straßen dürfen von Fußgängern, 
Radfahrern und motorisierten Verkehrsteilnehmern 
gleichberechtigt genutzt werden; sie enden größten-
teils in Wendebereichen und vermeiden somit auch 
innerhalb der Wohngebiete unnötigen, motorisierten 
Durchgangsverkehr. 

Im Straßen- und Wegenetz besonders begünstigt wird 
ein Zurücklegen von Wegen zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad. Der Anwandeweg wird entsprechend seiner 
übergeordneten Funktion als Haupt-Fuß- und Radweg 
fünf Meter breit ausgebaut und von motorisiertem 
Verkehr freigehalten. Er verbindet das Stadtteilzent-
rum mit der Kleinen Schönbuschallee und übernimmt 
für den Rad- und Fußverkehr in und aus Richtung 
Innenstadt, eine herausragende Funktion für das neue 
Bebauungsplangebiet und den ganzen Stadtteil Nilk-
heim. Dank seiner Einbettung in den Grünzug besitzt 
er zudem hohe Aufenthaltsqualität. Eine zusätzliche 
durchgängige Querungsmöglichkeit des Bebauungs-
plangebietes ist ein komfortabler, vier Meter breiter 
separater Fuß- und Radweg, welcher vom Stadtteil-
zentrum bis zum östlichen Ast des Ahornwegs führt. 
Die einzelnen Wohngebiete wiederum sind mit den 
Haupt-Fuß- und Radwegen engmaschig verknüpft, 
indem von den verkehrsberuhigten Bereichen eine 
Vielzahl kleiner Fuß- und Radwege abzweigen. Somit 
sind die einzelnen Wohngebiete untereinander, mit 
dem Stadtteilzentrum und mit der Hauptachse in 

STRASSEN UND WEGE

Richtung Innenstadt optimal für Fußgänger und 
Radfahrer vernetzt und bieten gemeinsam mit den 
neu angelegten Bushaltestellen die Chance auf eine 
Reduzierung des motorisierten Verkehrs im Gebiet.
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II.

Alle privaten und baurechtlich erforderlichen Stell-
plätze be�nden sich in der Regel auf dem eigenen 
Baugrundstück bzw. auf kleinen privaten Sammel-
stellplätzen in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses. 
Öffentliche Stellplätze werden über das gesamte 
Bebauungsplangebiet Anwandeweg verteilt ange-
boten: Die größte Bedeutung genießt hier der am 
Stadtteilzentrum angesiedelte knapp 2.000 qm große 
öffentliche Parkplatz, der in erster Linie den Besuchern 
des Stadtteilzentrums und ggf. den Kunden der dort 
angesiedelten Geschäfte und Gewerbetreibenden 
dient. Bei Bedarf könnte hier auch ein Parkhaus mit 
bis zu zwei Vollgeschossen errichtet werden. Weiter-
hin ist das Parken von Pkw innerhalb der Grün-/
Parkstreifen der Erschließungsstraßen möglich. Zusätz-
lich be�nden sich kleinere Sammelstellplatzanlagen im 
bzw. am Rand des Wohngebiets �Mittlere Anwande�, 
und zwar jeweils unmittelbar an den Zufahrten vom 
Ahornweg und im Quartiersinnern. 
Alle öffentlichen Stellplatzanlagen sind grundsätzlich 
auch für die Unterbringung von Fahrradabstellanla-
gen geeignet. Schließlich sollen im Baugebiet verteilt 
drei Parkplätze für �Carsharing�-Fahrzeuge reserviert 
werden, was zur Verringerung der Zahl an Privat-Pkw 
führen soll.

PARKEN UND CARSHARING ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FREIFL˜CHEN

Ein Grundgedanke für das Bebauungsplangebiet 
�Anwandeweg� ist die Schaffung eines grünen 
und naturnahen Wohngebiets. Dementsprechend 
wurden vorhandene Obst- und Laubbäume in der 
Planung berücksichtigt und sollen durch weitere 
Bäume ergänzt werden. Die entstehenden privaten 
sowie öffentlichen Frei�ächen sollen in Kombination 
ein p�anzenreiches und naturnahes Bild vermitteln. 
Um diese Qualität zu erzeugen und den Leitgedan-
ken eines ökologischen Wohngebietes ablesbar zu 
machen, gibt es einige Regelungen in Bezug auf die 
öffentlichen und privaten Frei�ächen. Frei�ächen aller 
Art müssen einen möglichst geringen Versiegelungs-
grad besitzen. Versiegelte Flächen sind Boden�ächen, 
welche keinerlei Versickerung von Niederschlagswas-
ser zulassen, wie beispielsweise asphaltierte Straßen 
und bebaute Flächen. Wasserdurchlässige bzw. teil-
versiegelte Ober�ächen können unter anderem durch 
eine P�asterung mit Rasenfugen erreicht werden. Auf 
öffentlichen Frei�ächen dürfen nicht überdachte Stell-
plätze und Fuß- und Radwege unter vier Meter Breite 
nur teilversiegelt sein und müssen wasserdurchlässige 
Ober�ächen besitzen. Auf den privaten Grundstücken 
müssen alle Flächen, die nicht überbaut bzw. über-
dacht sind, wasserdurchlässige Ober�ächen besitzen. 
Abgesehen von den Bereichen, die der Erschließung 
des Grundstücks dienen (Zufahrten zur Garage, 
Zuwege zum Eingang), sind sie zu begrünen und gärt-
nerisch zu gestalten. In diesem Fall sind auch bekieste 
Ober�ächen in Gärten und Vorgärten nur beschränkt 
zulässig � sie gelten nicht als �Grün�äche�.
Im Interesse eines durchgrünten Wohngebietes 
bleiben ca. 66 der vorhandenen Obstbäume erhalten 
und werden durch 77 zusätzliche Laubbäume und 
Grünp�anzungen ergänzt. Zusätzlich legt der Bebau-
ungsplan �Anwandeweg� fest, dass auch Bäume 
auf dem eigenen Baugrundstück zu p�anzen und 
dauerhaft zu erhalten sind. In den Teilbaugebieten �Im 
grünen Häuschen�, �Büschelschesäcker�, �Mittlere 
Anwande� und angrenzend an das Stadtteilzentrum 
be�ndet sich jeweils ein Spielplatz. Diese bieten 
Spielmöglichkeiten für kleinere und größere Kinder 
verschiedenen Alters. 

Öffentliche Parkplätze

Option Carsharing

Längsparker 
(straßenbegleitend)
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II.

Eine  Ausweisung und Entwicklung neuer Wohngebiete 
ist immer mit Eingriffen in unsere Natur verbunden. 
Lebensräume von P�anzen und Tiere werden zerstört oder 
beeinträchtigt. Daher wurden bereits vor dem Beginn der 
Erschließungsarbeiten umfangreiche naturschutzrechtliche 
Ausgleichs�ächen ausgewiesen (z.B. im Plangebiet selbst, 
im �Ökokontogebiet Neurod�, im �Ökokontogebiet Rosen-
berg�, in den Nilkheimer Mainwiesen) und geschützte 
Tierarten umgesiedelt (z.B. wurden im Plangebiet aufge-
fundene und eingesammelte Zauneidechsen in eigens 
hergestellten Ersatzlebensräumen in Nähe des Wasserwerks 
und am Bahndamm nahe des Gewerbegebiets Nilk-
heim-West ausgesetzt).

NATUR- UND ARTENSCHUTZ

ENTW˜SSERUNG

Streuobstwiese am Anwandeweg ' Stadtplanungsamt AB

Im Bebauungsplangebiet �Anwandeweg� sollen die 
Eingriffe in die Natur, welche durch die Baumaß-
nahmen hervorgebracht werden, den natürlichen 
Wasserkreislauf möglichst wenig einschränken. 
Es wurden daher Maßnahmen zur natürlichen 
Entwässerung entwickelt und in die Planungen zum 
�Anwandeweg� integriert. Die Entwässerung des 
Bebauungsplangebiets erfolgt, mit Ausnahme des 
Sondergebietes (SO) und der Martin-Luther-Straße, 
in Form eines �Trennsystems�. Unter einem Trennsys-
tem versteht man die Aufteilung der Entwässerung 
in unterschiedliche Systeme für Schmutzwasser und 
Regenwasser. Das auf öffentlichen Straßen und 
versiegelten Wegen anfallende Regenwasser wird 
nahezu vollständig gesammelt und über große, dafür 
ausgelegte Flächen zur Versickerung gebracht und 
dem Grundwasser zugeführt. Diese Flächen sind von 
unterschiedlicher Größe, in die öffentlichen Grün�ä-
chen integriert und über das Bebauungsplangebiet 
�Anwandeweg� verteilt. 
Regenwasser, welches sich auf den privaten Grund-
stücken ansammelt wird, je nach Lage im Gebiet, 
entweder direkt vor Ort auf dem eigenen Grundstück 
versickert oder durch einen Regenwasserkanal zu 
einer nahgelegenen Versickerungs�äche geleitet: 
In den Teilbaugebieten �Mittlere Anwande� und 
�Büschelschesäcker� wird das anfallende Regen-
wasser in das Entwässerungssystem der öffentlichen 
Frei�ächen eingespeist und ebenfalls über die Versi-
ckerungs�ächen dem Grundwasser zugeführt. 
Im Teilbaugebiet �Im grünen Häuschen� soll dagegen 
aufgrund der Grundstücksgrößen das Niederschlags-
wasser � wenn es nicht als Brauchwasser z.B. zur 
Gartenbewässerung verwendet wird � jeweils auf 
dem eigenen Grundstück zur Versickerung gebracht 
werden. Auch Dachbegrünungen, die der Bebau-
ungsplan für �ache Dächer vorschreibt, haben einen 
positiven Effekt auf den Rückhalt und die Verdun-
stung von Niederschlagswasser. Neben den Vorteilen 
der Dachbegrünung für das Stadtklima, die Durch-
grünung der Baugebiete und die Energieef�zienz 
der Baukörper werden also auch die Entwässerungs-
anlagen entlastet. Das häusliche Schmutzwasser 
wird im gesamten Bebauungsplangebiet über den 
Schmutzwasserkanal in das öffentliche Kanalsystem 
abgeführt. 

Naturschutzrechtliche 
Ausgleichs�äche

Grün�. / Parkanlage

Versickerungs�ächen
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II.

Für die Entwicklung eines nachhaltigen Quartiers 
ist eine ökologische und wirtschaftliche Energiever-
sorgung essentiell. Bei der städtebaulichen Planung 
wurden daher die Gebäude so ausgerichtet, dass hohe 
solare Gewinne erzielt werden können. Zusätzlich 
sind sowohl Läden für den täglichen Bedarf als auch 
Anschlüsse an den öffentlichen Nahverkehr zu Fuß zu 
erreichen, was zu einer Reduzierung des durch Autos 
verursachten CO†-Ausstoßes führt. Darüber hinaus 
ist geplant, zentrale elektrische Energiespeicher zu 
errichten und an zentralen Stellen E-Ladesäulen für 
Elektro-Autos zu installieren. 
In Bezug auf die Gebäude steht den Bauherren die 
Form der Energie- und Wärmeversorgung frei. Bereits 
in der Phase der Gebäudeplanung kann jedoch auf 
den Energieverbrauch Ein�uss genommen werden. 
Maßnahmen wie eine kompakte Bauweise, die 
Integration von Wintergärten in die Gebäude zur 
passiven Nutzung der Solarenergie, der Einsatz von 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern oder an den 
Fassaden, eine gute Dämmung und die Verwendung 
von möglichst umweltverträglichen Baustoffen sollten 
bedacht werden (weitere Hinweise in der Bau�bel des 
Stadt Aschaffenburg, Link siehe Kapitel VII).

Über das Bebauungsplangebiet �Anwandeweg� sind 
Flächen verteilt, welche für eine zweckbestimmte 
Wertstoffentsorgung (Wertstoffsammelplätze) 
vorgesehen sind. Abstell�ächen für die private Abfal-
lentsorgung, wie Bio-, Restmüll und Altpapier, müssen 
auf dem jeweiligen Grundstück vorgesehen werden. 
Genaue Regelungen diesbezüglich werden im Kapitel 
IV �Handlungsempfehlungen� erläutert. 

ENERGIE- UND W˜RMEVERSORGUNG

ABFALL- UND WERTSTOFFENTSORGUNG

Luftbild Bestand ' Stadtplanungsamt AB / Nürnberg Luftbild, Hajo Dietz

Wertstoffentsorgung

Energieversorgung

Versickerungs�ächen
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